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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

stiehl ein Kamel und sie hängen dich.
Stiehl eine ganze Herde und sie ver-
handeln mit dir. So gesehen ent-
scheidet bedauerlicherweise oft die
Dimension einer Angelegenheit über
ihre Wichtigkeit. Anders ausgedrückt
und bei den Ersatzkassen in letzter
Zeit häufiger erlebt: Äußere eine
Bitte und du erhältst garantiert nichts,
äußere eine Drohung und schon ist
der Vertrag unterschrie-
ben. Im März 2006 bat
ich um eine Verlängerung
der Regelung im Notdienst
zur Entlastung der über
61-jährigen Kolleginnen
und Kollegen auf dem
Lande um zwei Quartale
bis zum 31.12.2006. Un-
sere einjährige Erfahrung
mit einer Stundenpau-
schale im kassenärztlichen
Notdienst und einer pro-
zentualen Vergütung der anfallenden
Leistungen war so positiv, dass sich
eine Einführung für alle Dienste in
Mecklenburg-Vorpommern förmlich
aufdrängte. Die Umsetzung erfordert
aber Überzeugung und Zeit – eben
diese zwei Quartale. Erst Drohungen,
die DMP`s der Ersatzkassen auf Eis zu
legen, führten zur Unterschrift unter
einen für die Kassen kostenneutralen
Vertrag. Auch ein vernünftiger Vor-
schlag unsererseits zur längst fälligen
Neuordnung der Wegegelder muss
wieder streitig mit den Ersatzkassen
verhandelt werden. Blockaden und
ein entsetzliches, schon pathologi-
sches Misstrauen schlagen uns ent-
gegen. Dabei sind selbst die Ersatzkas-
sen geradezu verpflichtet, für ihre
Mitglieder das Maximale an Leistun-
gen herauszuholen. Wenn sie das
nicht wollen, warum sagen sie es
ihren Versicherten nicht? Sehr wahr-
scheinlich liegt ein Grund darin, dass
man den Versicherten nicht als erste
die bittere Wahrheit mitteilen
möchte, nämlich dass im Osten
schon längst eine Zwei-Klassen-
Medizin existiert. Das wird auch so

bleiben. Der Bundesrat hat in seiner
Stellungnahme zum Vertragsarzt-
rechtänderungsgesetz die Beibehal-
tung des Ostabschlages in der GOÄ
bis mindestens 2010 gefordert.
Trotzdem versucht der Vorstand der
KV, das Rad ständig neu auszustatten
mit Vollgummi- oder Hochleis-
tungsreifen, Holz- oder Aluspeichen.
Von den Ersatzkassen kommen nur
mehr oder weniger überdimensio-
nierte Bremsklötze und das Ver-
stecken hinter altbekannten, schon
widerlegten Mythen: 
Beitragssatzstabilität - als wenn wir

dafür verantwortlich wären,
Kostenexplosion - enttarnt
als massives Einnahmepro-
blem, das bleiben wird, Ge-
fährdung des Wirtschafts-
standortes Deutschland
durch zu hohe Lohnne-
benkosten – kein Mythos,
sondern eine faustdicke
Lüge. Die Beitragszahlun-
gen der Arbeitgeber be-
tragen lediglich 4,5 Pro-
zent der Arbeitskosten.

Bei Erhöhung des Beitrages um 1
Prozent würde sich dieser Anteil nur
um etwa 0,32 Prozent auf 4,82
Prozent erhöhen. Bester Beweis: Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nahe-
zu konstant geblieben. Der Anteil der
GKV-Ausgaben am BIP betrug 1995
6,7 Prozent und 2004 6,32 Prozent.
Im Duden steht unter „loyal“: ge-
setzes- und regierungstreu, aber
auch Achtung vor den Interessen
anderer, anständig, redlich und ver-
tragstreu. Wenn Minister einer Regie-
rung gegen geladene Gäste, in
diesem Fall George W. Bush,
demonstrieren dürfen, ist das nicht
loyal, egal welche Gründe sie haben
– und Gründe gibt es genug. 
Was können wir in Fragen der Loya-
lität von den Ersatzkassen erwarten? 
Wir werden loyal bleiben!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr 
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Eckpunkte zur Gesundheitsreform

Die Bilanz langwieriger Verhandlungen
Von Dan Oliver Höftmann

Die große Koalition hat die Eck-
punkte zur neuen Gesundheitsre-
form beschlossen. Fast ungläubig
liest man, dass die Vergütung im
ambulanten Bereich mit Festprei-
sen erfolgen soll, ambulante und
stationäre Leistungen vergleichbar
vergütet werden sollen, bürokrati-
sche Anforderungen an Ärzte abge-
baut werden sollen, die Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen vereinfacht
werden, dass die DMP´s einheit-
licher und entbürokratisierter ge-
staltet werden und auch der Risi-
kostrukturausgleich entschlackt
werden soll. Manch einer mag bei
diesen Schlagzeilen frohlocken.
Jedoch ist bis zur Vorlage des kon-
kreten Gesetzes alles mit Vorsicht
zu genießen. Denn oft stimmten in
der Vergangenheit Eckpunkte und
der tatsächliche Gesetzeswortlaut
nicht überein. 

An Hand der Eckpunkte gliedern
sich die wesentlichen Neurege-
lungen für den ambulanten Be-
reich wie folgt:

1. Das Honorarsystem

Budgets und floatende Punktwerte
sollen der Vergangenheit angehö-
ren. Diese werden von einer Euro-
Gebührenordnung abgelöst, die für
den fachärztlichen und den haus-
ärztlichen Versorgungsbereich je-
weils nach unterschiedlichen Sys-
tematiken ausgestaltete Pauschal-
vergütungen in überschaubarer
Zahl kombiniert. Es wird zusätzlich
einige Einzelleistungsvergütungen
sowie Abstaffelungsregelungen ge-
ben. Ziel des Ganzen ist es, Trans-
parenz und Kalkulationssicherheit
für den Arzt zu schaffen. In der
Konsequenz bedeutet dies, dass
Ärzte für zusätzliche Leistungen

mehr Honorar bekommen. Das
entspricht einer Verlagerung des
Morbiditätsrisikos weg von den
Ärzten hin zu den Kassen. Auf der
Bundesebene wird für diese Euro-
Gebührentabelle ein Preisniveau
vereinbart. Dieses kann durch Ver-
träge auf der Landesebene, die die
Krankenkassen und die Kassenärzt-
liche Vereinigung zu führen haben,
durch Zu- oder Abschläge verän-
dert werden. Die so entstehende
Euro-Gebührenordnung ist den
Ärzten vorab bekannt zu geben, so
dass sie sich auf die Preise ein-
stellen können. Zu beachten und
sicher mit Vorsicht zu genießen ist,
dass auf Bundesebene unter Be-
rücksichtigung von Grenzkostenas-
pekten eine Regelung zu treffen ist,
nach der die Leistungen einer Pra-
xis ab einer bestimmten Leistungs-
menge, ab der die Fixkosten einer
Standardpraxis gedeckt sind, mit
abgestaffelten Preisen zu vergüten
sind. Dieser sogenannte „break-
even-point“ wird sicherlich für
einige Kopfschmerzen bei der Ge-
staltung sorgen. Auf der anderen
Seite entfallen die komplizierten
HVV-Regelungen. Bedenklich er-
scheint auch, dass das neue Vergü-
tungssystem vorab auf Landesebene
in ein zu vereinbarendes Finanzvo-
lumen (Gesamtvergütung) einge-
gliedert werden soll. Bei der Ver-
einbarung der Gesamtvergütung ist
jedoch zu gewährleisten, dass der
morbiditätsbedingte Mehrbedarf
von den Kassen zu den vereinbarten
Preisen getragen wird. Von der Ge-
samtvergütung abgezogen werden
allerdings Leistungen und Vergü-
tungen aus Einzelverträgen. Diese
sind mit der Gesamtvergütung zu
verrechnen.

Interessanterweise soll Ziel der
neuen Gebührenordnung sein,
dass für vergleichbare Leistungen

in GKV und PKV ein Leistungsver-
zeichnis mit vergleichbaren Vergü-
tungen zu schaffen ist. Das heißt
auf der anderen Seite, dass die Ge-
bührenordnung für die ambulante
Versorgung im Rahmen der GKV
die Grundlage für die privatärzt-
liche Gebührenordnung ist. Ab-
weichungen voneinander sollen
jedoch weiter möglich sein. 

Die Krankenkassen sollen weiter-
hin die Möglichkeit erhalten, mit
Ärzten Vereinbarungen auf einzel-
vertraglicher Basis zu treffen. Diese
Einzelverträge können von den
gemeinsam beschlossenen Kollek-
tivvereinbarungen abweichen oder
darüber hinaus gehen. Die Ärzte
können sowohl einzeln, in Gruppen
oder auch durch die Kassenärzt-
liche Vereinigung Partner solcher
Verträge sein. 

Die integrierte Versorgung soll
nach dem Willen der großen Koa-
lition fortgeführt werden. Sie soll
sogar auf größere Versicherten-
gruppen ausgeweitet werden. Die
Anschubfinanzierung, die durch
die letzte Gesundheitsreform ein-
geführt wurde, soll bis zum Inkraft-
treten des neuen ärztlichen Ver-
gütungssystems verlängert werden. 

2. Arzneimittel

Beim Thema Arzneimittel verlässt
sich die Koalition im Wesentlichen
auf das kürzlich beschlossene Arz-
neimittelverordnungswirtschaft-
lichkeitsgesetz. Darüber hinaus
wird eingeführt, dass bei Verord-
nung von kostenintensiven bzw.
speziellen Arzneimitteln, Diagnos-
tika und Hilfsmitteln durch den
behandelnden Arzt eine Abstim-
mung mit einem fachlich beson-
ders ausgewiesenen Arzt erfolgen
muss. Diese unangenehme Rege-
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lung, die den Arzt ten-
denziell in seiner Therapiefreiheit
einschränkt, soll nach dem Willen
der Koalition durch die Selbstver-
waltung umgesetzt werden. 

Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen
werden entsprechend dem Eck-
punktepapier auf gravierende Fälle
von Ressourcenverschwendung be-
grenzt. Die Ärzte sollen beim
Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung
von bürokratischen Auflagen ent-
lastet werden. Das Verfahren selbst
wird gestrafft und auf höchstens
zwei Jahre nach dem Verordnungs-
quartal begrenzt. Die Partner der
Selbstverwaltung, die Krankenkas-
sen und die Kassenärztliche Verei-
nigung, sollen verpflichtet werden,
mittels geeigneter Maßnahmen
einer missbräuchlichen Inanspruch-
nahme und Verordnung von Leis-
tungen wirksam entgegenzuwirken.

3. Reform der Kassenärztlichen
Vereinigung

Die Veränderung des Vergütungs-
bzw. Honorarsystems zieht selbst-
verständlich auch Veränderungen

bei der Kas-
senärztlichen Vereini-
gung nach sich. Die Hauptaufga-
ben der Kassenärztlichen Vereini-
gung werden nach dem Willen der
Koalition künftig beim Qualitäts-
management und der Sicherstel-
lung einer flächendeckenden Ver-
sorgung liegen. Die Kassenärztliche
Vereinigung erhält darüber hinaus
die Möglichkeit, vermehrt als
Dienstleister für ihre Mitglieder
tätig zu sein. 

4. Krankenkassen

Die Krankenkassen haben ihr bis-
heriges Gliederungssystem in soweit
aufzugeben, als sie einen einzigen
gemeinsamen Bundesverband und
je Bundesland einen gemeinsamen
Landesverband zu gründen haben.
Diese Gründung hat bis zum
31.12.2007 zu erfolgen. Aufgabe
des Bundesverbandes wird es sein,
Kollektivverträge und zwingend
einheitlich zu treffende Entschei-
dungen (z. B. Rahmenvertrag für
Vergütung auf Bundesebene, Min-

deststandards für Quali-
tätsanforderungen, Festbe-
tragsfestsetzungen) zu ver-
einbaren.

5. Fondsmodell

Die gesetzliche Kranken-
versicherung soll fortan
über einen sogenannten
Gesundheitsfonds finan-
ziert werden. Das neue
Modell soll mit ausrei-
chenden Finanzreserven
gestartet werden. Aufgabe
der Kassen ist es, bis zum
Start dieses neuen Modells
sich selbst zu entschulden.
Ab dann erhalten sie für
jeden Versicherten den

gleichen Beitrag aus dem
Fonds. Für Kinder wird ein

durchschnittlicher Kostenbetrag
kalkuliert. 

Die Krankenkassen erhalten für
ihre Versicherten aus dem Gesund-
heitsfonds einen entsprechenden
Geldbetrag, der einer Grundpau-
schale entspricht, die durch Alters-
bzw. Risikozuschläge verändert
wird. Das eingenommene Geld
wird dann den einzelnen Kassen
zugewiesen und von diesen dann
an die Kassenärztlichen Verei-
nigungen entsprechend der Euro-
Gebührentabelle ausgeschüttet.

Reinhold Löffler

Kurzwirksame
Insulinanaloga 

(Typ-2-Diabetiker)
Beschlusstext und Erläuterun-
gen werden in Kürze im Inter-
net veröffentlicht: 

www.g -ba .de / cms / f ron t_
content.php?idcat=56

(Beschluss muss noch durch
BMG genehmigt werden.)
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Von Thomas Schmidt

Von Ärztinnen und Ärzten werden
im Rahmen des vertragsärztlichen
Notdienstes teilweise Plaketten mit
der Formulierung „Arzt im Not-
dienst“ im Auto genutzt. Dies stellt
häufig eine Erleichterung dar, da
sie im Kontext mit einer sofortigen
medizinischen Behandlung eines
Patienten die ggf. noch nötige
Suche nach einem Parkplatz erüb-
rigen. Seitens der Polizei und der
Ordnungsbehörden ist die genann-
te Plakette oft der Nachweis dafür,
dass eine sofortige medizinische
Behandlung angezeigt ist. Insoweit
wird dann durch die Verkehrsbe-
hörden auch bei ansonsten entge-
genstehenden Verkehrsregelungen
kein Verwarnungs-, Ordnungs- bzw.
Bußgeld auferlegt. 
In diesem Zusammenhang konnte
auch die KV verschiedentlich hilf-
reich sein, indem sie den Ordnungs-
behörden kund getan hat, dass die
Rechtsgüter „Leben und Gesund-

heit“ gegenüber den
„Aspekten der Ver-
kehrsregelung“ vor-
rangig sind.
Einen derartigen
Vorrang hat auch
der „Weg zu einem
Notfall“. So geriet ein
44-jähriger Mediziner
auf einer Bundesstraße
mit 161 km/h in eine Verkehrskon-
trolle, wobei er 61 km/h schneller
war als dort zugelassen. Der Arzt
rechtfertigte sich vor Gericht
damit, dass er auf dem Weg zu
einem Notfall war. Dieses Argument
fand bei den Richtern Verständnis
(OLG Karlsruhe, Beschluss v. 10.
November 2004 - 1 Ss 94/04), die
ihre Entscheidung damit begründe-
ten, dass eine grobe Verletzung der
Pflichten eines Fahrzeugführers
dann nicht vorliegt, wenn ein Arzt
einem Patienten zu Hilfe eilen will. 
Die eine Anordnung eines Fahrver-
botes im Regelfall rechtfertigende
grobe Verletzung der Pflichten eines

Kraftfahrzeugführers liegt aus-
nahmsweise dann nicht vor, wenn
ein Arzt eine Geschwindigkeitsüber-
schreitung aus einer notstandsähn-
lichen Situation heraus begeht,
weil er einem Patienten zu Hilfe ei-
len wollte. Damit überschreitet er
die Verkehrsregel nicht aus grobem
Leichtsinn, grober Nachlässigkeit
oder Gleichgültigkeit, sondern in
Erfüllung seiner ärztlichen Pflich-
ten aus Sorge um das Leben oder
die Gesundheit seines Patienten.
Allerdings könne nicht jeder Hilfe-
ruf eine solche Beurteilung rechtfer-
tigen. Vielmehr sei dies nur dann
der Fall, wenn eine sofortige medi-
zinische Behandlung zwingend er-
forderlich ist und/oder der Arzt vom
Vorliegen einer solchen Gefahren-
lage ausgehen darf. 
Der Nachweis dafür ist allerdings
vom Mediziner vor Gericht zu
erbringen.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern e. V. schreibt den

Hans-Queckenstedt-Preis 2007
in Höhe von 5.500,00 € für die beste Arbeit junger Wissenschaftler (bis 40 Jahre) auf dem Gebiet der
Multiple-Sklerose-Forschung aus. Mit diesem Preis soll die wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der
Ursachen, Erscheinungsformen sowie Diagnostik, insbesondere der Liquorologie und der geeignetsten
Therapiemethoden bei der Multiplen Sklerose gefördert werden. Der Preis wird gegebenenfalls an mehrere
Bewerber vergeben. Sollten keine qualifizierten Arbeiten eingereicht werden, wird der Preis auch
einbehalten.

Es werden nur Originalarbeiten und Habilitationsschriften aus dem Jahr 2006 zugelassen. Die Arbeiten sowie
ein Curriculum vitae der Bewerberin bzw. des Bewerbers sind in dreifacher Ausfertigung in deutscher oder
englischer Sprache als Manuskript oder als gedrucktes Exemplar bis zum 15. Oktober 2006 an Prof. Dr.
Reiner Benecke, Direktor der Klinik für Neurologie und Poliklinik der Universität Rostock über den DMSG
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Kieler Straße 26 a, 19057 Schwerin einzureichen.

Erleichterung im Notdienst

Der Justiziar hat das Wort
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Der Hauptgeschäftsführer teilt mit:

Auch wenn die Arzneimittelkosten
vom Monat Juni noch nicht von
allen KVen Deutschlands vorliegen,
kann mit einer Vorabeinschätzung
für Mecklenburg-Vorpommern das
1. Halbjahr 2006 bewertet werden.
Bei Einhaltung der Obergrenze wä-
ren Kosten von rund 300 Mio. Euro
möglich, ausgegeben wurden im Be-
reich der KVMV ca. 298 Mio. Euro,
also im Prinzip eine Punktlandung.
Trotzdem gibt es im Vergleich zum
Vorjahreshalbjahr einen Anstieg der
Arzneimittelkosten von 5,5 Prozent.

Der Monat Mai mit 51,37 Mio. Euro
und der Juni fast in der gleichen
Ausgabenhöhe waren zwei umsatz-
starke Monate.
In den Vorjahren war das 2. Halb-
jahr generell ausgabenstärker als
das 1. Halbjahr. Im Jahr 2005 lagen
die Ausgaben für das 1. Halbjahr bei
282,4 Mio. Euro und im 2. Halbjahr
bei 316,2 Mio. Euro. Das ist eine Dif-
ferenz von 33,8 Mio. Euro. Dieser
sehr starke Trend der Übergewich-
tung des 2. Halbjahres sollte nun mit
der Umsetzung des AVWG in Meck-
lenburg-Vorpommern verhindert wer-
den. Die Chancen dafür sind mit den
begleitenden Maßnahmen der Ge-
setzesumsetzung gegeben. 
Der regenarme und schöne Sommer
2006 hat vielleicht auch seinen Anteil
daran! 

Für die neuen Bundesländer ergeben
sich folgende Veränderungen zum
Vorjahresmonat:
KV Brandenburg 9,1 Prozent
KV Sachsen-Anhalt 12,4 Prozent
KV Sachsen 11,8 Prozent
KV Thüringen 9,2 Prozent
KV M-V 9,6 Prozent

Die neuen Bundesländer haben im
Mai, im Vergleich zum Vorjahr, ohne
Mecklenburg-Vorpommern einen An-
stieg von 10,9 Prozent zu verzeich-

Arzneimittelkosten-Barometer – Mai 2006

vorläufige Angaben für Juni 2006

6 5 Obergrenze 50,5 Millionen €

53,6 47,3 51,4 51,2

5 Monate

7,50
9,00
6,80

Veränderungen der Arzneimittelkosten in 2006 zum Vorjahr

6,80

9,00

7,50

11,70

12,30

14,50 5,40

17,70 10,10

8,9012,5015,00

-6,30
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10,20
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nen. Deutschland weist insgesamt
einen Wert von 10,2 Prozent auf. 
Schauen wir uns den Mai-Monat
noch etwas genauer an, so wurden
nach den NARZ-Daten in Mecklen-
burg-Vorpommern von den Apothe-
ken 4,37 Prozent mehr Packungen
für Fertigarzneimittel (keine Sonder-
kennzeichen) ausgegeben als 2005.
Im Zeitraum von Januar bis Mai
2006 im Vergleich des selben Zeit-

raumes 2005 wurden allerdings 0,72
Prozent weniger Packungen über die
Apotheken ausgehändigt.
Bei Anstiegen der Arzneikosten
zum Vorjahr spielt somit die Struk-
turkomponente, ausgewiesen durch
Arzneimittel aus dem Me-too- bzw.
innovativen Bereich, die entschei-
dende Rolle.
Ich verweise an dieser Stelle auf
Ausführungen im Juli-Journal.
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Aus der Abrechnungsabteilung

Der Bewertungsausschuss hat in
seiner 114. Sitzung mit Wirkung ab
1. Oktober 2006 folgende Beschlüsse
gefasst:

Dringende Visiten auf Belegsta-
tionen durch Belegärzte nach
Ziffer 01412 berechnungsfähig
Für die dringende Visite auf der
Belegstation ist für den Belegarzt
bei Unterbrechen der Sprechstun-
dentätigkeit mit Verlassen der Pra-
xisräume nun auch die Ziffer
01412 berechnungsfähig.

Behandlungsleistungen nach
den Ziffern 01510 – 01512 und
02101 für Patienten mit konsu-
mierender Erkrankung vom In-
halt her klar definiert
Die Beobachtung und Betreuung
sowie die Infusionstherapien eines
Patienten mit konsumierender Er-
krankung sind ausschließlich be-
rechnungsfähig bei fortgeschritte-
nem Malignom bzw. bei HIV-Er-
krankungen im Stadium AIDS. In
den entsprechenden Leistungs-
legenden der Ziffern 01510 – 01512
sowie 02101 erfolgte eine Klarstel-
lung durch Streichung des Wortes
„z.B.“ im Klammerzusatz. 

Ausnahmeregelung für die Beo-
bachtung und Betreuung nach
Sterilisation (Ziffer 01857) und
Berechnungsfähigkeit für die
Operateure

Die Nachsorge nach Sterilisation
aus Krankheitsgründen ist nun-
mehr auch dann berechnungsfähig,
wenn die Praxis nicht über die
Möglichkeit zur Bestimmung der
Blutgase und des Säure-Basen-Sta-
tus verfügt. 
Durch Aufnahme der Leistungs-
ziffer 01857 in die Präambel der
arztspezifischen Kapitel 07, 08 und
26 können Chirurgen, Gynäko-

logen und Urologen diese bei Leis-
tungserbringung abrechnen. 

Änderung des obligaten Leis-
tungsinhalts der Ziffern 02110 /
02111
Im Leistungsinhalt der Transfusion
nach den Ziffern 02110 / 02111 ist
der ABO-Identitätstest (Beside-Test)
als obligater Leistungsbestandteil
gestrichen und als fakultativer auf-
genommen worden.

Keine Bereitschaftspauschale nach
Ziffern 03005/04005 für den
Hausarzt bei ausschließlichen
Auftragsleistungen im Behand-
lungsfall
Bei alleiniger Erbringung von Auf-
tragsleistungen im Behandlungsfall
durch den allgemeinen Hausarzt
und Kinderarzt wird die Bereit-
schaftspauschale nicht mehr ge-
währt. Allerdings ist in diesen Ein-
zelfällen der Hausarzt berechtigt,
anstelle des Konsultationskom-
plexes nach Ziffern 03115 / 04115
mit 35 Punkten den Konsultations-
komplex nach Ziffer 13215 mit 50
Punkten anzusetzen.

Narkosen im Zusammenhang
mit zahnärztlichen und mund-,
kiefer-, gesichtschirurgischen so-
wie endoskopischen Eingriffen
nur unter ausgewählten Bedin-
gungen

Narkosen gemäß des Kapitels 5.3
im Zusammenhang mit zahnärzt-
lichen und/oder mund-, kiefer-,
gesichtschirurgischen Eingriffen
sowie endoskopischen Eingriffen
der Verdauungs- und Atemwege
sind unter Angabe der ICD-Codie-
rung nur berechnungsfähig bei
Patienten mit geistiger Behinde-
rung oder schwerer Dyskinesie,
darüber hinaus die vorgenannten
endoskopischen Eingriffe auch in
begründeten Fällen bei Kindern bis
zum vollendeten 12. Lebensjahr. In
allen anderen Fällen ist nur noch
eine Privatliquidation nach GOÄ
möglich. Durch den Patienten ist
ggf. mit der zuständigen Kranken-
kasse mittels Kostenübernahmean-
trag zu klären, ob die Kosten direkt
übernommen werden können. 

Für kleinchirurgische Eingriffe
des Kapitels 09 entfallen bei
Operationen in Narkose für Pa-
tienten bis zum 12. Lebensjahr
die postoperativen Behandlungs-
komplexe.
Postoperative Behandlungskom-
plexe aus dem Kapitel 31.4 zu
Leistungen der Kleinchirurgie aus
dem Kapitel 09 (09351, 09360 –
09362) sind nicht berechnungs-
fähig, wenn sie bei Neugeborenen,
Säuglingen, Kleinkindern und Kin-
dern bis zum 12. Lebensjahr in
Narkose erfolgen. In der Beschluss-
fassung des Bewertungsausschusses
in der 113. Sitzung wurden verse-
hentlich diese kleinchirurgischen
Eingriffe aus dem Kapitel 09 ver-
gessen. Bereits im Juni-Journal ist
auf Seite 8 detailliert auf die Ände-
rungen verwiesen worden.

Änderung der Ziffer 13602 für
die kontinuierliche Betreuung
eines dialysepflichtigen Patienten
und zusätzliche Berechnungs-

Wichtige Änderungen des EBM ab 1. Oktober 2006
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fähigkeit von Belastungs-EKG
und Langzeit-Blutdruckmessung
Im fakultativen Teil wurde die Be-
handlungsleistung nach Ziffer
13602 um die Bestimmung der
Blutgase und des Säure-Basen-Sta-
tus (Ziffer 13256)  erweitert. Sie wird
mit 810 Punkten neu bewertet. 
Die Ziffer 13251 (Belastungs-EKG)
und die Ziffer 13254 (Langzeit-
Blutdruckmessung) sind unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben der
Anlage 9.1.3 der Bundesmantelver-
träge neben der Dialysebehandlung
nach Ziffer 13602 im Behandlungs-
fall berechnungsfähig . 
Hinweis: Die erteilten Genehmi-
gungen der Nephrologen zur Ab-
rechnung der Laborleistung nach
Ziffer 32247 sind mit Änderung der
Ziffer 13602 gegenstandslos. 

Neuaufnahme der Komplexziffer
16232 für die Behandlung von
Wirbelsäulenerkrankungen bei
Jugendlichen und Erwachsenen

Ausschließlich für die Fachärzte für
Neurochirurgie wurde im Kapitel
16 die Ziffer 16232 neu aufgenom-
men. Sie ermöglicht gleich dem
Leistungsinhalt der Ziffer 18331 im
Kapitel 08 der Orthopäden die
Abrechnung für die Diagnostik
und/oder Behandlung von degene-
rativen Erkrankungen der Wirbel-
säule. Die Leistungsziffer 16232
unterliegt entsprechend den Allge-
meinen Bestimmungen Abs. 2.1.4
im EBM der Berichtspflicht. 

Änderung der Leistungslegenden
nach den Ziffern 34260 und
34343

Bei der Ziffer 34260 für die Rönt-
genuntersuchung natürlicher oder
krankhaft entstandener Gangsyste-
me, Höhlen und Fisteln wurde der
fakultative Leistungsinhalt in der
Form geändert, dass die Abdomi-
nalteilaufnahmen und die Becken-
teilaufnahme entfallen und dafür
die Leeraufnahmen vor Kontrast-
mitteleinbringung aufgenommen

wurden. Für die Zuschlagsziffer
34343 wurde die Darstellung min-
destens eines vollständigen Abdo-
menabschnittes als fakultativer
Leistungsinhalt gestrichen. 

Änderung der Zuschlagsleistung
nach den Ziffern 34343, 34344
und 34345
Der Zuschlag nach Ziffer 34343 für
die ergänzende vollständige zweite
Serie mit Kontrastmittel bei einer
CT-Untersuchung ist nunmehr auch
neben einer CT-Untersuchung der
übrigen Körperabschnitte berech-
nungsfähig. Auch die Zuschläge
nach Ziffer 34344 für die Anferti-
gung von dynamischen Serien
und nach Ziffer 34345 bei primärer
Untersuchung mit Kontrastmittel
wurden in Analogie geändert.

Aufnahme der Nachbetreuung
nach Ziffer 05350 im Zusammen-
hang mit Maßnahmen zur künst-
lichen Befruchtung 
Leistungsziffern, die im Zusam-
menhang mit Maßnahmen der
künstlichen Befruchtung stehen,
wurden mit Einführung des EBM
zum 1. April 2005 außerhalb der
budgetierten Gesamtvergütung be-
rücksichtigt.
Der Vollständigkeit halber wurde
nun die Ziffer 05350 mit in den Ka-
talog aufgenommen, so dass bei Ein-
griffen in Narkosen zu o. g. Maß-
nahmen die Nachbetreuung berech-
nungsfähig ist. Da die Patienten 50
Prozent der Kosten für reproduk-
tionsmedizinische Maßnahmen als
Eigenanteil tragen, ist die Ziffer
05350X zu dokumentieren.

Die vollständigen Beschlüsse aus
der 114. Sitzung des Bewertungs-
ausschusses sind dem Dt. Ärzte-
blatt Heft 26 vom 30. Juni 2006
zu entnehmen. Sie stehen wie
immer unter dem Vorbehalt der
Nichtbeanstandung durch das
BMG.

In der ZI-Reihe „Bera-
tungsservice für Ärzte“
erschien der Band 4 „Die
Finanzierung der Arzt-
praxis“ in einer neu
überarbeiteten Auflage.
Auch sie wurde nun wie schon vier
weitere Bände als fünfter Band der
Reihe „Beratungsservice für Ärzte“
auf ein neues Layout umgestellt.
Inhaltlich hat sich in der neuen
Auflage einiges geändert. Alle Zah-
lenangaben und Tabellen(…)

Im KV-Journal Heft 7, Seite 18
wurde bereits auf diese Neuerschei-
nung hingewiesen.
Dieser Band kann kostenfrei auch
über die KVMV unter Tel.-Nr.:
0385 7431-371 bezogen werden.

Neuer Chef in Schwester-KV

Nach den Rück-
tritten von Dr.
Klaus Bittmann
und Dr. Bodo Ko-
sanke wurde eine
neue KV-Spitze
in Schleswig-Hol-
stein gewählt.
Der bisherige KV-
Vize, der Landarzt
Ralf Büchner (48), steht nun an
erster Stelle.
Die Hausärztin Ingeborg Krenz
(46) und der Verwaltungsfach-
mann Ralph Ennenbach (43) ver-
vollständigen das Vorstandstrio.
Der ehemalige KV-Chef Klaus Bitt-
mann ist von den Abgeordneten
zum Ehrenvorsitzenden gewählt
worden.
Der neue Vorstand steht für eine
kämpferische und zugleich ser-
viceorientierte KV-Arbeit.

Neuauflage Band 4 
„Die Finanzierung
der Arztpraxis“
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Die KV-Mobil-Tour 2006

Von Eveline Schott

Schwerin, 28. Juni 2006: Eine
ganze Nation befindet sich noch
immer im Fußballfieber. Gleich-
zeitig rollt der magentafarbene Bus
der Vereinigung aller Kassenärzte
erstmalig in den Nordosten der
Republik.
Mit seiner besonderen Farbe und
seinen Aufbauten ist er an diesem
Mittwoch in der Schweriner Fuß-
gängerzone nicht zu übersehen.
Umfangreiche Hinweise  auf diesen
Bus und die Aktivitäten seiner
Beteiligten in den Anzeigenblättern
der Stadt lassen Scharen Interessier-
ter bereits eine Stunde vor Beginn
erscheinen.
Ziel dieser Aktion ist es, die Bürger
vor Ort über die Vorbeugung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu
informieren und dabei gleichzeitig
für die gute ärztliche Versorgung zu
werben.
Eine der Volkskrankheiten Nummer
Eins und deren Haupttodesursache
steht dabei im Mittelpunkt des
Veranstalters KV. 

300.000 Menschen erleiden jähr-
lich einen Herzinfarkt und 70.000
sterben an einem Schlaganfall.

Grund genug mit entsprechender
Prävention diesen erschreckenden
Zahlen zu begegnen.

Fünf Schweriner Ärzte, zwei Haus-
ärzte, zwei Kardiologen und ein Or-
thopäde tragen mit ihren Arzthelfe-
rinnen maßgeblich zum Gelingen
dieser Aktion bei.

Blutdruck, Cholesterin- und Blut-
zuckerwerte: Mit einer Reihe von
Tests verschaffen sich die Mediziner
einen Überblick über den Gesund-
heitszustand. Fragen zur Ernährung
und Bewegung folgen. Ein Fitness-
Check gibt Auskunft über Bewe-
gungs- und Koordinationsfähigkeit.

Dass es den Beteiligten Spaß bereitet,
ist nicht zu übersehen, trotz des
Dauerstresses, in dem sich alle
befinden.
Der Strom der Besucher reißt nicht
ab. Es sind ca. 800 an diesem Tag,
die das Eine auf jeden Fall mitge-
nommen haben sollten: „Gesund
leben ist einfach“, wenn es dem
Einzelnen gelingt, das umzusetzen,
was ihm mit dieser Aktion vermit-
telt wurde.

Von Mai bis September rollt das KV-
Mobil durch die Republik, 14 Kas-
senärztliche Vereinigungen beteili-
gen sich und 36 Städte werden
dabei angefahren.

Präventionskampagne der Kassenärzte auf Rädern

Die interessierten Schweriner warten geduldig, um den Gesundheitstest
durchführen zu lassen

Blut entnehmen und Blutwerte ermitteln – gekoppelt mit freundlicher
Zuwendung im Gespräch – bis zu vier Helferinnen in Daueraktion

Dipl.-Med. Ute Döring 
wertet die Messergebnisse aus
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Ermächtigungen und Zulassungen zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

Der Zulassungsausschuss beschließt
über Ermächtigungen und Zulas-
sungen zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung.
Weitere Auskünfte erteilt die Abtei-
lung Sicherstellung der KVMV, 
Tel.: (0385) 74 31-371.
Der Zulassungsausschuss beschließt

Bad Doberan

Verlängerung der Zulassung
Dr. med. Hubert Mücke,
Facharzt für Innere Medizin,
bis zum 30. Juni 2011.

Greifswald/Ostvorpommern

Ende der Zulassung
SR Dr. med. Renate Schulz,
Fachärztin für Innere Medizin für die
hausärztliche Versorgung in Greifs-
wald,
endet 
am 1. Oktober 2006.

Die Zulassung hat erhalten
Dr. med. Frauke Dinklage,
Fachärztin für Allgemeinmedizin für
Greifswald,
zum 1. Oktober 2006.

Widerruf der Genehmigung zur
Führung einer Gemeinschaftspraxis
SR Dr. med. Renate Schulz und Prof.
Dr. med. habil. Bernd Schulz für
Greifswald,
zum 1. Oktober 2006.

Ermächtigungen
Dr. med. Sebastian Schmidt, 
Universität Greifswald,
zur Behandlung von Patienten mit
bronchopulmonalen Erkrankungen,
inklusive der Hochrisiko-Allergien auf
Überweisung von Vertragsärzten
(ausgenommen die Behandlung von
Patienten mit Mukoviszidose),
bis zum 30. Juni 2007; 

Prof. Dr. med. James F. Beck, 
Universität Greifswald,
ab 1. August 2006 für die Diagnostik
und Therapie bei Patienten mit onko-
logischen und hämatologischen Er-

krankungen, angeborenen und er-
worbenen Immundefekten sowie Ge-
rinnungsstörungen auf Überweisung
von Vertragsärzten,
bis zum 30. Juni 2007;

Prof. Dr. med. Andreas Greinacher, 
Universität Greifswald,
- für Leistungen nach den EBM-Num-
mern 02112, 32228, 32504, 32510,
32528 auf Überweisung von onkolo-
gischen Schwerpunktpraxen, nieder-
gelassenen Labormedizinern und er-
mächtigten Fachwissenschaftlern der
Medizin,
- für labormedizinische Leistungen
nach den EBM-Nummern 32504,
32540-32556 im Zusammenhang
mit der Bereitstellung von Blutkonser-
ven auf Überweisung des ermächtig-
ten Hämatologen und ermächtigten
Kinderchirurgen der Uni Greifswald,
zur Diagnostik nach M. Willebrand
und zur Behandlung von Patienten
mit folgenden Krankheitsbildern:
• Heparin-induzierte Thrombozyto-

penie
• Medikament-induzierte Thrombo-

zytopenie
• Allo-Immunthrombozytopenien 

(einschl. Schwangerschaftsthrom-
bozytopenien)

• Transfusions-Refraktärität bei 
Thrombozytentransfusionen 

• Hereditäre Thrombozytopenien
• Immun-Granulozytopenien
auf Überweisung von niedergelasse-
nen Fachärzten für Innere Medizin,
Fachärzten für Kinder- und Jugend-
medizin, Fachärzten für Chirurgie,
Fachärzten für Orthopädie, Fach-
ärzten für Laboratoriumsmedizin,
ermächtigten Fachärzten für Innere
Medizin/Nephrologie und ermäch-
tigten Dialysezentren.
- Behandlung von Patienten mit plas-
matischen Gerinnungsstörungen und
thromboembolischen Erkrankungen
auf Überweisung von niedergelasse-
nen Fachärzten für Gynäkologie,
fachärztlichen Internisten, Hausärz-
ten und niedergelassenen Labor-
medizinern, 
bis zum 30. Juni 2008.

Beendigung der Ermächtigung
Dr. med. Steffen Weigel, 
Universität Greifswald, mit Wirkung 
zum 1. August 2006.

Der Berufungsausschuss beschließt
Die Ermächtigung von Herrn Prof.
Dr. Gottfried Dölken, Universität
Greifswald, wird auf den Wider-
spruch der Kassenärztlichen Vereini-
gung M-V geändert. 
Die Ermächtigung von PCR-Diagnos-
tik wird abgelehnt.

Müritz

Die Zulassung hat erhalten
Micaela Millermann, 
Praktische Ärztin in Waren,
die Frist zur Aufnahme der vertrags-
ärztlichen Tätigkeit wird auf den 30.
September 2006 festgesetzt.

Ermächtigung
Dr. med. Toralf Bauer, 
Müritz-Klinikum Waren GmbH,
für ambulante Chemotherapien bei
gynäkologisch-onkologischen Erkran-
kungen auf Überweisung von nieder-
gelassenen Gynäkologen und für die
komplexe Mammadiagnostik nach
den EBM-Nummern 02341, 08320,
31111, 33041, 33091, 34260,
34270-34273, 40120 auf Überwei-
sung von Vertragsärzten und ab 1.
Juli 2006 für Mammographie-
Screening-Untersuchungen nach
den EBM-Nummern 01750, 01752-
01756, 01758, 40850, 40852, 
bis zum 30. September 2008.

Neubrandenburg/
Mecklenburg-Strelitz

Die Zulassung hat erhalten
Dr. med. Dunja Fuchs,
Fachärztin für Innere Medizin/
Nephrologie,
ab 1. Juli 2006.

Genehmigung zur Anstellung eines
Arztes
Dr. med. Manfred Smetan,
Facharzt für Neurologie und Psychia-
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trie in Neustrelitz,
zur Ganztagsbeschäftigung von Mar-
tin Smetan als angestellter Arzt in sei-
ner Praxis, 
ab 1. Juli 2006.

Ermächtigungen
Dipl.-Med. Ingo Kühn, 
DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz,
für die ambulante Chemotherapie
bei gynäkologisch-onkologischen Er-
krankungen auf Überweisung von
niedergelassenen Fachärzten für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
bis zum 30. September 2008;

Dr. med. Frank Klein, 
Dietrich Bonhoeffer Klinikum Neu-
brandenburg,
für konsiliarärztliche Leistungen im
Rahmen des Teilgebietes Gefäßchi-
rurgie auf Überweisung von Vertrags-
ärzten. Ausgenommen sind die Leis-
tungen, die die Klinik gemäß §§ 115 a
und b SGB V erbringt,
bis zum 30. Juni 2008.

Beendigung der Ermächtigung
Dr. med. Gerhard von Schöning, 
Dietrich Bonhoeffer Klinikum Neu-
brandenburg, mit Wirkung 
ab 30. Juni 2006.

Parchim

Die Zulassung hat erhalten
Dipl.-Med. Beate Bley,
Fachärztin für Innere Medizin für Par-
chim,
ab 1. Juli 2006.

Ende der Zulassung
Dr. med. Gerd Berger,
Facharzt für Innere Medizin in Plau
am See,
endete 
am 1. Juli 2006.

Nachbesetzung einer angestellten
Stelle
MediClin MVZ GmbH Plau am See,
Anstellungsverhältnis von Dr. med.
Helge Iwersen-Schmidt endet am 1.
Juli 2006;
Nachbesetzung durch 
Getaneh Bekele, 
Facharzt für Neurologie.

Ermächtigung
Dr. med. Jörg Sommerfeld, 
Krankenhaus am Crivitzer See GmbH,
für endoskopische Leistungen nach
den EBM-Nummern 13400 und
13402 sowie für sonographische
Untersuchungen nach den EBM-
Nummern 33072, 33075, 33076 auf
Überweisung von Vertragsärzten,
bis zum 30. September 2008.

Rostock

Ende der Zulassung
SR Dr. med. Ursula Lehmann,
Fachärztin für Allgemeinmedizin in
Rostock, 
endete 
am 1. Juli 2006.

Die Zulassung hat erhalten
Anja Jäschke,
Fachärztin für Mikrobiologie und In-
fektionsepidemiologie für Rostock,
ab 1. Juli 2006.

Die Genehmigung zur Führung
einer Gemeinschaftspraxis haben
erhalten
Dr. med. Braco-Goran Matic, Dr.
med. Andrea Reinecke und Anja
Jäschke,
ab 1. Juli 2006;

Dr. med. Wolfgang Kähler und Jens
Freytag,
ab 1. Juli 2006.

Änderung der Genehmigung zur
Führung einer Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Christel Ehrhardt, Dr. med.
Maria Evert und Dr. med. Karin Rott,
Fachärzte für Allgemeinmedizin für
Rostock, 
ab 1. Juli 2006.

Ermächtigungen

Prof. Dr. med. Johann-Christian 
Virchow,  
Universität Rostock, 
für die Hyposensibilisierungsbehand-
lung bei Insektengiftallergien auf
Überweisung von Vertragsärzten, für
die internistisch-pneumologischen
Leistungen bei Problempatienten auf
Überweisung von niedergelassenen
Vertragsärzten mit der Teilgebietsan-
erkennung Pulmologie sowie für
diagnostische und therapeutische

Leistungen auf Überweisung von
niedergelassenen Vertragsärzten mit
der Zusatzbezeichnung Allergologie,
bis zum 30. September 2008.

Prof. Dr. med. Arndt Rolfs, 
Universität Rostock,
für Leistungen nach den EBM-
Nummern 32056, 32262, 11320-
11322, 11311 40122 auf Überwei-
sung von niedergelassenen und
ermächtigten Fachärzten für Neu-
rologie, Nervenheilkunde, Pädiatrie,
Innere Medizin, Humangenetik und
Ärzten mit der Zusatzbezeichnung
Medizinische Genetik, 
bis zum 30. Juni 2008.

Der Berufungsausschuss beschließt
Die Ermächtigung von Prof. Dr. Bernd
Drewelow wird auf den Widerspruch
der Kassenärztlichen Vereinigung M-V
geändert.
Die Erbringung von Leistungen nach
den EBM-Nummern 32087, 32293
und 32294 wird abgelehnt.

Rügen

Ende der Zulassung
Dr. med. Michael Kallius,
Facharzt für Allgemeinmedizin in
Vitte,
endete 
am 1. April 2006.

Schwerin/Wismar/
Nordwestmecklenburg

Die Zulassung haben erhalten
Dipl.-Med. Karsten Reininghaus,
Facharzt für Neurologie und Psychia-
trie für Schwerin,
ab 1. Juli 2006;

HELIOS Medizinisches Versorgungs-
zentrum Schwerin,
ab 1. Juli 2006.

Ermächtigungen
Dr. med. Peter Bub, 
HELIOS Kliniken Schwerin,
für konsiliarärztliche Leistungen im
Rahmen des Fachgebietes Urologie
auf Überweisung von niedergelasse-
nen Fachärzten für Urologie,
bis zum 30. September 2008;

12 Journal KVMV 8/2006

KV_Journal_August  21.07.2006  13:07 Uhr  Seite 12



Prof. Dr. med. Peter Clemens, 
HELIOS Kliniken Schwerin,
für kindergastroenterologische Leis-
tungen und zur Behandlung von
Stoffwechselstörungen (ausgenom-
men davon die Behandlung von
Lebererkrankungen und chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen,
Diabetes mellitus und Mukoviszido-
se) auf Überweisung von hausärzt-
lich tätigen Vertragsärzten,
bis zum 30. Juni 2008;

Dr. med. Raoul Hinze, 
HELIOS Kliniken Schwerin,
für Leistungen im Rahmen des Mam-
mographie-Screening-Programms
nach den EBM-Nummern 01756-
01758, 40852, 
bis zum 30. Juni 2008;

Dr. med. Lothar Wöstenberg, 
HANSE Klinikum Wismar GmbH,
für Leistungen im Rahmen des Mam-
mographie-Screening-Programms
nach den EBM-Nummern 01752-
01755, 01758, 40852,
bis zum 30. Juni 2008;

Dr. med. Markus Stuppe, 
Klinik für Abhängigkeitserkrankun-
gen Schwerin,
zur Substitutionsbehandlung der
Drogenabhängigkeit auf Überwei-
sung von Vertragsärzten, die über
eine Substitutionsgenehmigung ver-
fügen,
bis zum 30. Juni 2008.

Stralsund/Nordvorpommern

Die Zulassung hat erhalten

Medizinisches Versorgungszentrum
Stralsund GmbH,
ab 1. Juli 2006.

Ermächtigung

Dr. med. Hartmut Schuster, 
DRK-Blutspendedienst M-V gGmbH,
Institut für Transfusionsmedizin Stral-
sund,
für blutgruppenserologische Unter-
suchungen im Zusammenhang mit
der Anforderung von Blutkonserven,
Erythrozyten- und Thrombozyten-
konzentraten sowie für ambulante
Transfusionen auf Überweisung von
Vertragsärzten und den ermächtig-
ten Dialysezentren Stralsund und

Greifswald,
bis zum 30. September 2008. 

Uecker-Randow

Genehmigung eines Anstellungs-
verhältnisses
MVZ Vorpommern GmbH Pasewalk,
Anstellung zur Ganztagsbeschäfti-
gung von Dr. med. Wolfgang Hae-
dicke als Facharzt für Pathologie,
ab 1. Juli 2006.

Der Berufungsausschuss beschließt
Dr. med. Ralf-Jürgen Schröder, 
AMEOS-Diakonie Klinikum in Ue-
ckermünde, 
wird bis zur Entscheidung in dem
Hauptverfahren vor dem Sozialge-
richt Schwerin zur Erbringung anäs-
thesiologischer Leistungen im Zu-
sammenhang mit ambulanten Ope-
rationen von Kindern an Vormitta-
gen in den Räumen des Diakonie
Klinikums Vorpommern durch den
Facharzt für HNO-Heilkunde MR Dr.
Gerhard Reintanz ermächtigt.

Informationen

Die Praxissitzverlegung innerhalb
des Ortes geben bekannt:

Dr. med. Gernot Spiewok,
FA für Chirurgie
neue Adresse:
Graf-Schack-Allee 20,
19053 Schwerin.

Korrektur

Dipl.-Psych. Uwe Falsner
Psychologischer Psychotherapeut
Adresse:
Bahnhofstr. 37,
19089 Crivitz.

13Journal KVMV 8/2006

Der Zulassungsausschuss und

der Berufungsausschuss wei-

sen ausdrücklich darauf hin,

dass die vorstehenden Be-

schlüsse noch der Rechtsmit-

telfrist unterliegen.

KV_Journal_August  21.07.2006  13:07 Uhr  Seite 13



14 Journal KVMV 8/2006

Öffentliche Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen gem.
§ 103 Abs. 4 SGB V
Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern schreibt auf Antrag folgende Vertragsarztsitze zur
Übernahme durch einen Nachfolger aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte Gebiete handelt.

Planungsbereich/Fachrichtung Übergabetermin Bewerbungsfrist Ausschreibungs-Nr.

Rostock
Allgemeinmedizin 1. Januar 2007 15. August 2006 07/02/06
Allgemeinmedizin 1. Januar 2007 15. August 2006 01/03/06
Allgemeinmedizin nächstmöglich 15. August 2006 15/02/06/2
Allgemeinmedizin 1. April 2007 15. August 2006 01/06/06
Allgemeinmedizin (Praxisanteil) nächstmöglich 15. August 2006 13/12/05
Kinder- und Jugendmedizin nächstmöglich 15. August 2006 03/01/06/2
Innere Medizin (hausärztlich) 1. Januar 2007 15. August 2006 15/03/06

Schwerin/Wismar/Nordwestmecklenburg
Haut- und Geschlechtskrankheiten nächstmöglich 15. August 2006 11/08/05

Schwerin
Allgemeinmedizin nächstmöglich 15. August 2006 07/12/05
Allgemeinmedizin 1. Januar 2007 15. August 2006 18/04/06

Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz
Haut- und Geschlechtskrankheiten 1. Juli 2007 15. August 2006 07/06/06

Demmin
Nervenheilkunde 1. Januar 2007 15. August 2006 23/03/06
HNO-Heilkunde 1. Oktober 2006 15. August 2006 28/09/05

Ludwigslust
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1. Oktober 2006 15. August 2006 29/05/06

Stralsund/Nordvorpommern
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1. Januar 2007 15. August 2006 11/01/06

Greifswald/Ostvorpommern
Neurologie und Psychiatrie nächstmöglich 15. August 2006 17/07/06

Rügen
Chirurgie nächstmöglich 15. August 2006 27/12/05

Auf Antrag der Kommunen werden folgende Vertragsarztsitze öffentlich ausgeschrieben:

Stadt Demmin
Augenheilkunde 15. August 2006 15/08/05
Kinder- und Jugendmedizin nächstmöglich 15. August 2006 30/12/05

Stadt Bützow
Augenheilkunde 15. August 2006 10/11/05

Die Praxisgründungen sollten zum nächstmöglichen Termin erfolgen.

Die Ausschreibungen erfolgen zunächst anonym. Nähere Auskünfte erteilt die Abteilung Sicherstellung,
Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, Tel. (0385) 7431-363. Bewerbungen sind unter Angabe der
Ausschreibungsnummer an die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, Postfach 16 01 45, 19091
Schwerin, zu richten.
Den Bewerbungsunterlagen sind beizufügen:

-Auszug aus dem Arztregister; -Nachweise über die seit der Eintragung in das Arztregister ausgeübten ärztlichen Tätigkeiten;
-Lebenslauf; -polizeiliches Führungszeugnis im Original.
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Akteure zufrieden mit ersten Zahlen

In einer Zusammenkunft der Medien
mit Vertretern der Kassenärztlichen
Vereinigung, der Krankenkassen und
des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung (MDK) in der radio-
logischen Praxis von Dr. Uwe Kairies
in Demmin Anfang Juli wurden erste
Zahlen über die am Mammographie-
Screening beteiligten Frauen bekannt
gegeben.
Aus der Region Greifswald, hier ging
die erste Mammographie-Screening-
Einheit für Mecklenburg-Vorpommern
in Greifswald, Pasewalk und Demmin
an das Netz, wurden bis zum o. g.
Zeitpunkt 2.052 Frauen im Alter von
50 bis 69 Jahren angeschrieben und
eingeladen.
Die ersten angebotenen Termine zum
Screening in den drei radiologischen
Praxen haben in den ersten zwei Wo-
chen bereits 237 Frauen in Anspruch
genommen.
„Das ist eine Größenordnung, mit

der man für den Screening-Start zu-
frieden sein kann“, so der Radiologe
Dr. Kairies. „Natürlich muss sich die
Intensität erhöhen, damit das Ziel des
Mammographie-Screenings, eine deut-
liche Senkung der Brustkrebssterb-
lichkeit um bis zu 30 Prozent, er-
reicht wird.“
Täglich gehen von der „Zentralen
Stelle“, die beim Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung angesiedelt
ist, die Einladungen für die nächsten
Tage und Wochen an die betreffen-
den Frauen.
Allein in der Startwoche hatte die
„Zentrale Stelle“ 437 Anrufe. Viele Frau-
en stimmen sich hier telefonisch ab.
Angesichts umfangreicher Vorinfor-
mationen durch Ärzte und Kranken-
kassen über die Ziele, die in Frage
kommenden Untersuchungsmetho-
den und den Ablauf der Früherken-
nungsuntersuchung sind die an-
spruchsberechtigten Frauen sehr gut
aufgeklärt.
Um eine recht hohe Beteiligungsrate

in den Regionen zu erreichen, ist es
notwendig, parallel zu den Einladun-
gen gleichzeitig über dieses Thema in
den Medien zu informieren. Die Kran-
kenversicherungen, die den direkten
Kontakt zu ihren Mitgliedern haben,
klären zeitgleich über das qualitätsge-
sicherte Mammographie-Programm
auf.
Bis Ende diesen Jahres werden drei
weitere Screening-Einheiten des Lan-
des, nämlich Schwerin, Neubranden-
burg und Rostock, an das Netz ge-
gangen sein, so dass dann alle an-
spruchsberechtigten Frauen in einem
entsprechenden Zwei-Jahres-Rhyth-
mus zu dieser Vorsorgeuntersuchung
eingeladen werden können. stt
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Informations-Mix

Mammographie-Screening in MV

Sehr geehrter Herr Wagner*, 

der Kompromiss einer zukünftigen Gesundheits-
Reform ist aus unserer Sicht ein Schlag ins Gesicht
der niedergelassenen Ärzte. Mit einer Vergütungs-
”Reform” ab 2009, die dann wohl doch erst 2010
kommen wird, vergehen noch vier Jahre, 4 x 365
Tage, in denen noch viel politisches Wasser die
Peene abwärts fließen wird (neue Legislaturpe-
riode). Das ist Hinhaltetaktik und kommt für viele
Ärzte, und so auch für mich, viel zu spät. Es unter-
stellt indirekt damit auch, dass unser Anliegen
nicht sehr dringlich ist.
Außerdem: Eine Vergütungsreform, die eine Men-
gensteuerung enthält und auf Pauschalen aufge-
baut ist, macht nie und nimmer eine leitlinien-
orientierte ärztliche Berufsausübung möglich, da sie
eine reine Krankheitsverwaltung bedeutet, nicht
aber die darin lebenden Personen, vor allem die
krankheitsbezogene Individualität der Patienten
berücksichtigt. Eine solche Regelung hat zur Folge,
dass vor allem schwerkranke und komplizierte
Patienten bis zu einer gewissen Grenze zwar

behandelt werden, dann aber zum Spielball
innerhalb des Systems werden. Eine ähnliche
Entwicklung erleben wir schon heute bei den
DRGs, deren Einführung beabsichtigt hatte, die
stationären Behandlungsmaßnahmen zurück zu
schrauben und in den ambulanten Bereich zu
verlagern. Wird im ambulanten Versorgungssektor
das gleiche Instrument eingesetzt, so wird die
medizinische Versorgung gerade der schwer und
chronisch Kranken zu einem einzigen
Verschiebebahnhof degradiert.
Mir ist bewusst, dass heute die Politik all diese
Bedenken weit von sich weist. Ähnliches ist 1992
passiert, damals war die Seehofer-Administration
auch taub und blind, besser gesagt “beratungsresis-
tent”. Und es kam doch schlimmer als vom Sach-
verstand prognostiziert.

Mit freundlichen Grüßen Ihr
Dr. med. Arno W. de Pay

Praktischer Arzt aus Beggerow

* Herr Wagner ist Redakteur des Nordkuriers. D
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Leserbrief

Dr. Kairies, die
Technik erläuternd
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Das Prüfwesen im Vertragsarztrecht (Teil 7)

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen
Versorgung – Die Prüfung nach Durchschnittswerten
1. Rechtsgrundlagen und
Zuständigkeiten

Die Vorschrift des § 106 SGB V sah
in ihrer bis zum 31. Dezember
2003 gültigen Fassung die arztbe-
zogene Prüfung ärztlicher und ärzt-
lich verordneter Leistungen nach
Durchschnittswerten noch aus-
drücklich als Regelprüfmethode
vor. Mit Inkrafttreten des GKV-
Modernisierungsgesetzes (GMG) ist
die Prüfung nach Durchschnitts-
werten als gesetzliche Regelprüf-
methode der Wirtschaftlichkeits-
prüfung weggefallen. Allerdings
sieht das Gesetz vor, dass auf
Landesebene zwischen Kranken-
kassen und KV über die gesetzlich
vorgesehenen Prüfungen hinaus
auch Prüfungen ärztlicher und
ärztlich verordneter Leistungen
nach Durchschnittswerten verein-
bart werden können (vgl. § 106
Abs. 2 Satz 4 SGB V). Hiervon
haben die Vertragspartner auf Lan-
desebene in Mecklenburg-Vorpom-
mern insoweit Gebrauch gemacht,
als die gültige Prüfvereinbarung
weiterhin die Prüfung nach Durch-
schnittswerten als Prüfmethode
vorsieht. Allerdings wird nach dem
Inhalt der Prüfvereinbarung eine
Prüfung ärztlich verordneter Leis-
tungen nach Durchschnittswerten
ersatzweise nur dann durchgeführt,
wenn Richtgrößenprüfungen aus
tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen nicht durchführbar sind.
Die Prüfung der ärztlichen Leis-
tungen (Honorar) nach Durch-
schnittswerten wird nach den Ver-
einbarungen auf Landesebene in
Bezug auf das Abrechnungsjahr
2005 noch als regelhafte Prüfung
durchgeführt. Nicht zuletzt mit
Rücksicht auf die bevorstehende
Einführung der Stichprobenprü-

fung haben sich KV und Kranken-
kassen allerdings geeinigt, ab dem
Jahr 2006 eine regelhafte Prüfung
des ärztlichen Honorars nach
Durchschnittswerten bis auf weite-
res nicht mehr durchzuführen
(eine entsprechende Protokollnotiz
zur Prüfvereinbarung befindet sich
gegenwärtig im Unterschriften-
verfahren). Allerdings bleibt die
Prüfung nach Durchschnittswerten
weiterhin als Prüfmethode an-
wendbar – beispielsweise wenn KV
oder Krankenkassen im Einzelfall
einen Antrag auf Wirtschaftlich-
keitsprüfung bei den zuständigen
Prüfgremien stellen.

2. Prüfungsgegenstand

Wie bereits erwähnt kann Gegen-
stand einer Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit nach Durchschnittswerten
sowohl das vertragsärztliche Hono-
rar als auch die ärztlich verordneten
Leistungen sein. Dabei kommt der
Prüfung des ärztlichen Honorars
praktisch eine erheblich größere
Bedeutung zu, weshalb sich die
folgenden Ausführungen auf diese
Prüfung beschränken. Die darge-
stellten Grundsätze gelten jedoch
für eine Prüfung der ärztlichen
Verordnungsweise nach Durch-
schnittswerten entsprechend. Die
Durchschnittswertprüfung beruht
auf der Annahme, dass die an der
vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzte im Allgemeinen
die Anforderungen an Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Leistungen
beachten und dass daher bei
gleichem Krankengut im Durch-
schnitt je Behandlungsfall die
gleichen Kosten entstehen. Dreh-
und Angelpunkt der Prüfung nach
Durchschnittswerten ist das soge-
nannte offensichtliche Missver-

hältnis. Ein solches liegt vor, wenn
der Fallwert des geprüften Arztes so
erheblich über dem Vergleichs-
gruppendurchschnitt liegt, dass
sich die Mehrkosten nicht mehr
durch Unterschiede in der Praxis-
struktur und den Behandlungsnot-
wendigkeiten erklären lassen und
deshalb zuverlässig auf eine un-
wirtschaftliche Behandlungsweise
als Ursache der erhöhten Aufwen-
dungen geschlossen werden kann.
Die Feststellung, dass die abgerech-
neten Leistungen sich im Vergleich
zum Fachgruppendurchschnitt im
Bereich des offensichtlichen Miss-
verhältnisses bewegen, hat für den
Arzt erhebliche beweisrechtliche
Konsequenzen. Während bis zum
Erreichen des offensichtlichen
Missverhältnisses die Beweislast
für ein unwirtschaftliches Ver-
halten den Prüfgremien obliegt,
kehrt sich diese bei Erreichen des
offensichtlichen Missverhältnisses
zu Lasten des Arztes um. Die
Prüfgremien dürfen davon ausge-
hen, dass der Arzt unwirtschaftlich
behandelt hat. Es obliegt nun dem
Arzt, diese Vermutung – z.B. durch
die Darlegung von Praxisbesonder-
heiten – zu entkräften. Ab welcher
Höhe der Überschreitung des Fach-
gruppendurchschnitts vom Errei-
chen des offensichtlichen Missver-
hältnisses auszugehen ist, kann
nicht allgemein bestimmt werden
und hängt maßgeblich vom zu-
grundeliegenden Einzelfall ab.
Nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts rechtfertigen
allerdings Überschreitungen um 50
% in der Regel die Annahme eines
offensichtlichen Missverhältnisses.
Bei einer weniger homogen zusam-
mengesetzten Vergleichsgruppe
kann es demgegenüber geboten
sein, den Beginn des offensichtli-
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chen Missverhältnisses höher an-
zusiedeln. Gleichermaßen kann bei
einer sehr homogenen Vergleichs-
gruppe, bei der Bildung einer ver-
feinerten Vergleichsgruppe sowie in
Fällen andauernder Auffälligkeit
durchaus auch schon bei einer Ab-
weichung von 40 Prozent ein offen-
sichtliches Missverhältnis angenom-
men werden. Ausgangspunkt hin-
sichtlich des Erreichens des offen-
sichtlichen Missverhältnisses ist
zunächst einmal die Abweichung
des Gesamtfallwertes vom Durch-
schnitt der Fachgruppe. Aber auch
einzelne Leistungssparten und sogar
einzelne Leistungspositionen kön-
nen Gegenstand einer Prüfung nach
Durchschnittswerten sein. Insoweit
ist zu berücksichtigen, dass – so die
Rechtsprechung des BSG – der Ge-
samtfallwert nicht zwangsläufig
etwas über die Wirtschaftlichkeit
der Behandlungsweise in Einzel-
bereichen aussagt. Allerdings sind
bei der Prüfung von Leistungs-
sparten bzw. Einzelleistungen
höhere Anforderungen im
Hinblick auf die Feststellung
des Erreichens des offen-
sichtlichen Missverhältnis-
ses zu stellen. Vor diesem
Hintergrund gehen die Prüf-
gremien in der Regel bei der
Prüfung von Einzelleistun-
gen erst bei einer Über-
schreitung des Fachgruppen-
durchschnitts um 100 Prozent von
einem Erreichen des offensicht-
lichen Missverhältnisses aus. Aller-
dings ist es auch hier nicht aus-
geschlossen, diese Grenze niedriger
anzusiedeln. Dies gilt etwa dann,
wenn es sich um Leistungen han-
delt, die von der ganz überwiegen-
den Anzahl der der Vergleichsgrup-
pe zugeordneten Ärzte erbracht
werden und die in der Regel auch
nicht durch andere Leistungen
substituierbar sind. Erwähnenswert
ist ferner, dass sich die Prüfgremien
bei ihrer Prüfung insbesondere im
Hinblick auf das Erreichen des

offensichtlichen Missverhältnisses
nicht allein auf eine statistische Be-
trachtung der vorliegenden Ab-
rechnungsdaten beschränken dür-
fen.
Vielmehr ist die statistische
Prüfung durch eine sogenannte
intellektuelle Prüfung zu ergän-
zen.

Bei dieser intellektuellen Prüfung –
deren Umfang wiederum vom Ein-
zelfall abhängig ist – haben die
Prüfgremien bekannte oder erkenn-
bare Gesichtspunkte, die für die
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
relevant sind, zu berücksichtigen.
Um an dieser Stelle Missverständ-
nissen vorzubeugen: Sind die Prüf-
gremien im Anschluss an die sta-
tistische und intellektuelle Prüfung
zu der Überzeugung gelangt, dass
sich die Abrechnung des Arztes im
Bereich des offensichtlichen Miss-
verhältnisses bewegt, obliegt es

dem Arzt, die Wirtschaftlichkeit
seiner Behandlungsweise darzu-
legen. 

3. Prüfungsmaßnahmen, Rechts-
schutz

Kommen die Prüfgremien im Rah-
men der Prüfung nach Durch-
schnittswerten zu der Überzeu-
gung, dass eine unwirtschaftliche
Behandlungsweise gegeben ist,
wird in aller Regel eine Honorar-
kürzung ausgesprochen. Hinsicht-
lich der Höhe der Honorarkürzung
steht den Prüfgremien ein Ermes-
sensspielraum zur Verfügung. Der
Kürzungsrahmen ist durch die
Feststellung des unwirtschaftlichen
Mehraufwandes begrenzt. Aller-
dings sind die Prüfgremien nicht

verpflichtet, diesen – gegenüber
der Fachgruppe – unwirtschaft-
lichen Mehraufwand zu bezif-
fern, wenn dem Arzt nach der
Kürzung noch ein Honorarbe-
trag belassen wird, der sich wei-
terhin im Bereich des offen-
sichtlichen Missverhältnisses
bewegt. Allerdings ist auch eine
weitergehende Honorarkürzung
nicht ausgeschlossen, wenn in-
soweit den höheren Prüfungs-
und Begründungsanforderun-
gen genügt wird. Der durch
das Vorliegen des offensicht-
lichen Missverhältnisses
begründete Anschein der Un-

wirtschaftlichkeit kann im Rah-
men des Verfahrens vor den Prü-
fungseinrichtungen vom Vertrags-
arzt insbesondere durch die Gel-
tendmachung von Praxisbeson-
derheiten oder kompensatori-
sche Einsparungen widerlegt wer-
den. Als Praxisbesonderheit kommt
in erster Linie eine besondere
Ausrichtung der Praxis in Betracht
(Schwerpunkt der Behandlungs-
tätigkeit auf bestimmte Teilgebiete
oder Fachbereiche). Eine weitere
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Fortsetzung auf Seite 20

Reinhold Löffler
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Das Referendum 

Die Gesetzgebung der vergan-
genen Jahre hat die Balance im
Gesundheitssystem massiv ver-
schoben. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) haben im-
mer mehr Pflichten zu erfüllen.
Gleichzeitig werden ihre Rechte
permanent beschnitten. Die Kör-
perschaften ziehen daraus Kon-
sequenzen. Ein vertragsärztliches
Referendum soll klären, welche
Interessenvertretung sich die
Niedergelassenen in Zukunft
wünschen.
Auszüge aus KBV-„Klartext“ – Die Zeitung
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,
Juli 2006, S. 4/5 von Maria Sinjakowa.

„Die KBV und die KVen haben zum
einen als Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts einen per Gesetz
an sie delegierten hoheitlichen
Auftrag zu erfüllen. Auf der ande-
ren Seite müssen sie die Interessen
ihrer Mitglieder vertreten. Seit
einigen Jahren fällt es den Organi-
sationen immer schwerer, ihren
beiden Aufgaben im richtigen
Maße gerecht zu werden. Zu un-
gleich sind die Gewichte verteilt.
Ein undurchdringlicher Wust von
Vorschriften, Auflagen und Kosten-
dämpfungsmaßnahmen belastet
das Verhältnis zwischen den Kör-
perschaften und ihren Mitgliedern
und lässt immer weniger Spielraum
für die Interessenvertretung. Die
KVen haben seit langem die Auf-
gaben, den Mangel zu verwalten.
Die niedergelassenen Ärzte empfin-
den das als Versagen. Gleichzeitig
werden einige Stimmen laut, die
den Ausstieg aus dem KV-System
diskutieren. Die eigentlichen Inte-
ressenvertreter werden als Hand-
langer und Erfüllungsgehilfen der
Politik gesehen, denn der unmittel-
bare Gesprächspartner für Wirt-
schaftlichkeits- und Plausibili-
tätsprüfung, für Regress und an-

dere belastende Regelungen sind
die KVen. Da fragen sich manche,
ob die Lage für sie nicht besser
wäre, wenn es die KVen nicht mehr
gäbe.
Die Organisationen haben auf den
Unmut reagiert und ihre Forderun-
gen formuliert. Sie wollen den
Schutz des Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses, den Erhalt der Freibe-
ruflichkeit, eine angemessene
Vergütung und Bürokratieab-
bau.(…) Um die Forderungen der
Ärzteschaft noch deutlicher in die
Politik einzubringen und die ak-
tuelle Schieflage zwischen Rechten
und Pflichten wieder zurechtzu-
rücken, brauchen die KBV und die
KVen aber einen klaren Auftrag
ihrer Basis.
Deshalb hat die Vertreterversamm-
lung der KBV in ihrer Sitzung vom
24. März beschlossen, die Vertrags-
ärzte und -psychotherapeuten,
nach ihrer Meinung zu fragen. Ein
Referendum soll klären, ob die KV-
Mitglieder in ihrer Mehrheit noch
hinter ihren Körperschaften ste-
hen, welchen Wert sie dem Kollek-
tivvertrag beimessen und wo die
Grenzen der Belastbarkeit im heu-
tigen System liegen. Die Niederge-
lassenen erhalten auf der anderen
Seite die Möglichkeit, ihre Ansich-
ten, ihre Wünsche und Einschät-
zungen mitzuteilen.

Eine Vollerhebung unter den
knapp 140.000 Vertragsärzten und
-psychotherapeuten ist aus zeit-
lichen und finanziellen Gründen
nicht machbar. (…)
Die Körperschaften wünschen sich
kein Misstrauensvotum, denn sie
bekennen sich ausdrücklich zum
Sicherstellungsauftrag. Der damit
verbundene Kollektivvertrag ist
ihrer Ansicht nach der Garant für
eine flächendeckende, qualitätsge-
sicherte und leistungsfähige ambu-

lante Versorgung aller gesetzlich
Versicherten. Die KVen bekennen
sich auch zu dem ihnen per Gesetz
übertragenen Regulierungsauftrag.
Schließlich besitzen sie als ärztliche
Selbstverwaltung den notwendigen
Sachverstand und verfügen über
die genaue Kenntnis der Bedürf-
nisse ihrer Mitglieder. (…)
Ein positives Votum würde die
Körperschaften in die Lage ver-
setzen, noch mehr Druck auf die
Gesetzgebung auszuüben. Fiele das
Votum negativ aus, müssten die
KBV und die KVen mit diesem
Ergebnis in der Politik agieren. (…)“
Dann „gäbe es allerdings keinen
ärztlichen Fürsprecher auf bundes-
politischer Ebene mehr. Auch der
Sicherstellungsauftrag ginge auf
den Staat beziehungsweise die
gesetzlichen Krankenkassen über.
Es gäbe Einzelverträge und die
Kassen entschieden, wie viel Geld
der Arzt künftig für seine Leistun-
gen bekäme. Ein ruinöser Wett-
bewerb würde die flächendeckende
ambulante Versorgung zugrunde
richten und die ständige staatliche
Einmischung in die Therapiefrei-
heit das Vertrauen zwischen Arzt
und Patient zerstören.
Welche Meinung die Mehrheit der
Niedergelassenen vertritt, wird das
Referendum zeigen. Die Politik
wird dann erfahren, wann der
Punkt erreicht ist, an dem die
Vertragsärzte soweit sind, dass sie
sich gezwungen sehen, ihre Zulas-
sung zurückzugeben.“

Im Oktober und November wird
Infas, das Institut für angewand-
te Sozialwissenschaften, 20.000
Vertragsärzte und -psychothera-
peuten telefonisch jeweils etwa
fünf Minuten lang befragen.
Noch in diesem Jahr wird die
KBV die Ergebnisse präsentieren.

pr

Haben die KVen weiterhin das Mandat der Vertragsärzte?
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Feuilleton: Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude in der Kunsthalle Rostock

Von Detlef Hamer

Seit dem 15. Juli, dem Eröffnungstag
einer hierzulande äußerst unge-
wöhnlichen Ausstellung, ist die
Kunsthalle Rostock Magnet
für Tausende Besucher aus
nah und fern. Und das dürf-
te bis zum 8. Oktober zwei-
fellos so bleiben, denn bis
dahin ist die gesamte Galerie
am Schwanenteich mit Ar-
beiten von Christo und
Jeanne-Claude (beide 71),
jenem Ehepaar, das seit
Jahrzehnten weltweit mit
spektakulären „Verpackun-
gen“ großer Gebäude, Brü-
cken und Landschaften
Aufsehen erregte, angefüllt.
Wer sich beispielsweise an
die 1995 vollzogene Verhül-
lung des Berliner Reichs-
tags erinnert und diese
eigentümliche Verwandlung
einer historischen Architek-
tur in eine einzige große
Form, für wenige Tage mit
gewaltigem handwerklichen
Aufwand realisiert, und wer
sie sogar selbst in Augen-
schein nehmen konnte, wird
sein Staunen über die über-
raschende visuelle Wirkung
bis heute bewahrt haben.
Die jetzige Präsentation, für
deren Zustandekommen
Ulrich Ptak mutig eingetreten ist,
vermittelt auf subtile Weise Schaf-
fensmethoden des berühmten Künst-
lerpaares, indem nämlich zwei wich-
tige Projekte in vielen Details ihrer
Vorbereitung vorgestellt werden, und
zwar eins, das schon erlebbar gewor-
den ist, und ein weiteres, das frühes-
tens im Jahre 2009 vollendet sein
wird.
Beim zuerst genannten handelt es
sich um die 1985 realisierte Verhül-
lung der Pariser Brücke „Pont neuf“.

Allein hierzu werden rund 250
Objekte, darunter Fotografien, Zeich-
nungen, Konstruktionsteile und Mo-
delle, dargeboten, so dass vom Be-
trachter etliche Schritte von der Idee

bis zur Verwirklichung im Zeitraum
eines Jahrzehnts nachvollzogen wer-
den können.
Beim zweiten Projekt, das sich noch
in einer stetig reifenden Planungs-
phase befindet, geht es um die Über-
spannung des Flusses Arkansas im
US-Bundesstaat Colorado – auf einer
Länge von ca. elf Kilometern soll sich
eine Stoffpaneele, die der Gliederung
des Flussbettes entspricht, wie frei
schwebend erheben. Welche zaube-
risch optische Wirkung dieses Unter-

nehmen hervorbringen dürfte, das las-
sen bereits jetzt die zahlreichen Skiz-
zen, ausgefeilten Zeichnungen, Projek-
tionen und Collagen erahnen.
Die Rostocker Schau ist insofern eine

Besonderheit, als die ge-
diegene spezifische Künst-
lerschaft, die Christo und
Jeanne-Claude zueigen ist,
in ihrer Vielfalt und Kom-
plexität zutage tritt. Hinter
dem Anspruch nach frag-
los sensationellen Auftrit-
ten werden die Solidität
handwerklichen Könnens
als Basis für jede ernstzu-
nehmende Kunst, ihre äs-
thetische Noblesse noch
im winzigen Entwurf und
ihre visionäre Vorstel-
lungskraft deutlich. 
Erkennbar wird auch, wie
sehr Christo und Jeanne-
Claude ihre jeweils für
kurze Zeit anschaubaren
Hervorbringungen immer
als Gemeinschaftswerke
begreifen, an denen zahl-
reiche kreative Helfer be-
teiligt sind, an der Spitze
der umsichtige Kurator
und Registrator Josy Kraft
und der famose Fotograf
Wolfgang Volz.
Die Künstler haben es sich
nicht nehmen lassen, zur
feierlichen Eröffnung der

Ausstellung, gelungene Dokumenta-
tion und überzeugende Würdigung
zugleich, dabei zu sein. Mehr noch:
In zwei Treffen mit vielköpfigem
Publikum sprachen sie voller Tem-
perament über ihr bisheriges und
künftiges Schaffen.
Begrüßenswert ist nicht zuletzt, dass
in der Galerie am Schwanenteich
einige imposante einschlägige Publi-
kationen, Reproduktionen, signiert
und gerahmt sowie, großformatige
Poster angeboten werden.

OVER THE RIVER. 
PROJECT FOR THE ARKANSAS RIVER, State of Colorado, 

Collage 1998, Copyright Christo 1998, Foto: Wolfgang Volz

Faszinierende Magie großräumiger Verhüllung
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Öffentlicher Vortrag – 
„Trauer und Scham – Thema und

Ereignis in psychoanalytischen
Stunden“

Termin: 25. August 2006, 16.15 bis
18.30 Uhr.
Ort: Institut für Psychotherapie und
Psychoanalyse Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V., Augustenstraße 44 a,
18055 Rostock.
Referent: Dr. med. Peter Wruck (Ros-
tock), Psychoanalytiker (DPV).
Hinweis: Für die Veranstaltung wer-
den drei Fortbildungspunkte verge-
ben.
Teilnahmegebühr: acht Euro die
Stunde.
Auskunft/Anmeldung: Sekretariat,
Tel./Fax: (0381) 4 59 03 93
(mittwochs 14.30 bis 18.30 Uhr),
Internet: www.ippmv.de,
E-Mail: IPPMV@t-online.de.

Qualitätsmanagement/QEP-
Seminare 2006

Termine/Ort:
15./16. September 2006 in Rostock,
6./7. Oktober 2006 in Schwerin,
13./14. Oktober 2006 in Stralsund,
20./21. Oktober 2006 in Neubran-
denburg, 
17./18. November 2006 in Schwerin,
24./25. November 2006 in Rostock.
Die Seminare finden jeweils freitags
von 15 bis 21 Uhr und samstags von
9 bis 17 Uhr statt.
Inhalte: Grundlagen des Qualitäts-
managements; Die Entwicklung von
QEP (Qualität und Entwicklung in
Praxen); Die Vorbereitung der erfolg-
reichen Einführung von QEP.
Teilnehmergebühr: 262 Euro für
Ärzte; 150 Euro für Arzthelferinnen.
Auskunft/Anmeldung:
Kassenärztliche Vereinigung Meck-
lenburg-Vorpommern,
Martina Lanwehr,
Tel.: (0385) 74 31 375
Fax: (0385) 74 31 346
E-Mail: MLanwehr@kvmv.de.

22. Jahreskongress der 
Deutschen Gesellschaft 

für Gefäßchirurgie

Termin: 6. bis 9. September 2006.
Ort: Mülheim an der Ruhr, Stadthal-
le, Theodor-Heuss-Platz 1.
Thema: Die Zukunft der Gefäßchi-
rurgie.
Auskunft: Gefäßchirurgische Klinik,
Evangelisches Krankenhaus, Monika
Zimmermann, Wertgasse 30, 45468
Mülheim an der Ruhr,
Tel.: (0208) 309 2441 oder –2440,
Fax: (0208) 309 2443,
E-Mail:
monika.zimmermann@ evkmh.de.

61. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten (DGVS)

mit Sektion für
Gastroenterologische Endoskopie

und Deutsche Gesellschaft für
Viszeralchirurgie (DGVC).

Termin: 13. bis 16. September 2006.
Ort: Congress Centrum Hannover.
Auskunft: Pressestelle DGVS, Beate
Schweizer, PF 30 11 20, 70451
Stuttgart, Tel.: (0711) 8931 295,
Fax: (0711) 8931 167,
E-Mail:
info@medizinkommunikation.org,
Internet: www.dgvs.de. 

Seminartermine im Rahmen der
DMP Diabetes und KHK

Ort: Praxis Dipl.-Med. Volkart Güntsch,
Schwerin.
Thema/Termin: Diabetes mellitus
Typ 2 ohne Insulin: 6. bis 7. Oktober
2006, Diabetes mellitus Typ 2 mit
Insulin: 10. bis 11. November 2006,
Hypertonie: 12. bis 13. Januar 2006.
Hinweis: Interessenten erhalten eine
schriftliche Einladung (mit Inhalt u.
Modalitäten).
Teilnehmergebühr: 100 Euro.
Auskunft/Anmeldungen: Tel.: 0173
5861 267, Fax: (03834) 843910.
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Termine, Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen

Praxisbesonderheit kann sich auch
aus einer besonderen Zusammen-
setzung des Patientenklientels er-
geben. Ob tatsächlich eine zu be-
rücksichtigende Praxisbesonderheit
vorliegt, hängt vom Einzelfall ab,
so dass hier eine abschließende
Aufzählung nicht vorgenommen
werden kann. Bedeutsam ist viel-
mehr der Umstand, dass – bei Vor-
liegen des offensichtlichen Miss-
verhältnisses – der Arzt die Darle-
gungs- und Beweislast für die
geltend gemachten Praxisbeson-
derheiten trägt.
Daraus folgt, dass der Arzt sich im
Prüfverfahren nicht darauf be-
schränken darf, auf vermeintliche
Praxisbesonderheiten hinzuweisen.
Vielmehr muss er – beispielsweise
mit Hilfe von Einzelfällen –dezidiert
darlegen, weshalb er trotz Über-
schreitung des Fachgruppendurch-
schnitts wirtschaftlich behandelt.
Gleiches gilt auch hinsichtlich der
Geltendmachung sogenannter
kompensatorischer Einsparungen.
Auch hier darf sich der Arzt nicht
darauf beschränken, zu behaupten,
er habe durch den erhöhten Be-
handlungsaufwand in dem zu prü-
fenden Bereich Einsparungen in an-
deren Bereichen (z.B. Arzneimittel,
Krankenhauseinweisungen) erzielt.
Vielmehr ist hier im Einzelnen
darzulegen, dass zwischen dem
Mehraufwand einerseits und dem
Minderaufwand andererseits ein
ursächlicher Zusammenhang be-
steht.
Ob, in welchem Umfang und an
welcher Stelle des Prüfverfahrens
(etwa bei der Begründung des
offensichtlichen Missverhältnisses
oder im Rahmen der Honorar-
kürzung) die Prüfgremien Praxis-
besonderheiten und kompensato-
rische Einsparungen berücksich-
tigen, steht wiederum im Ermessen
der Prüfgremien.

Fortsetzung von Seite 17
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Am 10. Juli 2006 feierte Privatdozent
Dr. med. Bernhard Scholz, der über
zwölf Jahre das Amt des Vorsitzenden
der Vertreterversammlung der KV
Mecklenburg-Vorpommern ausübte,
seinen 75. Geburtstag. In Breslau
geboren, ging er in Weißenfels zur
Schule. Nach seinem Studium der
Medizin in Leipzig arbeitete er zu-
nächst in Dresden und Wittenberge,
bis er seine langjährige Tätigkeit an
der Universitäts-Frauenklinik Rostock
unter der Leitung von Professor Dr.

Helmut Kyank aufnahm. 
Die Zeichen der Zeit erkennend, dass
mit der Wende die Weichen für eine
grundlegende Veränderung des Ge-
sundheitswesen gestellt wurden, wollte
er seinen Beitrag an  dessen Gestaltung
leisten. In einem Alter von 60 Jahren,
in dem sich ein Großteil der Bevölke-
rung in den Ruhestand begibt, wagte
Bernhard Scholz den Schritt in die
Selbstständigkeit in einer eigenen
gynäkologischen Praxis. Obwohl dies
schon eine enorme Leistung darstellt,
der unsere Hochachtung gebührt,
widmete er sich in seiner Freizeit der
Berufspolitik. Am 29. Juni 1991 wurde
er zum Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung der KVMV gewählt und
begleitete dieses Amt bis zur Beendi-
gung seiner Niederlassung im Juni
2003. Mit viel Engagement organi-
sierte er die Kassenärztetage im Land
und andere berufspolitische Veranstal-
tungen. In einer bewegten Zeit, in der

teilweise hitzige Gefechte zwischen
den Fachgruppen zur Durchsetzung
ihrer berufspolitischen Interessen ge-
führt wurden, gelang es ihm stets, die
Streithähne zu einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit zum Wohle der gesam-
ten Ärzteschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern zu bewegen. Wir werden
seine Einleitungen zu den Vertreter-
versammlungen nie vergessen. Meist
las er eine Fabel zur Einstimmung auf
ein wichtiges berufspolitisches Thema
vor, um so die gewählten Vertreter
nachdenklich zu stimmen. 
Bernhard Scholz hat mit seinem Wirken
die KV Mecklenburg-Vorpommern
maßgebend mitgestaltet. Als Arzt und
Mensch setzte er Maßstäbe für die
jüngere Generation. Wir wünschen
ihm, dass er seinen Ruhestand bei
guter Gesundheit ebensolange ge-
nießen kann, wie sein langes Arbeits-
leben. 
Herzliche Gratulation.

21Journal KVMV 8/2006

Personalien

50. Geburtstag

2.8. Dr. med. Maria Buller,
ermächtigte Ärztin in Wismar;

4.8. Dipl.-Psych. Hans-Dieter 
Paetow,
Psychologischer Psychothe-
rapeut in Bützow;

9.8. Dr. med. Dieter Erdmann,
niedergelassener Arzt in
Loitz;

16.8. Dr. med. Gabriele Kilian,
niedergelassene Ärztin in
Güstrow;

20.8. Dipl.-Med. Annelie Stuhr,
niedergelassene Ärztin in
Bad Doberan;

21.8. Dipl.-Med. Bernd Neumann,
niedergelassener Arzt in
Rostock;

21.8. Dr. med. Sabine Kirschnick,
niedergelassene Ärztin in
Rostock;

25.8. Dipl.-Med. Ulrike Jacobi,
niedergelassene Ärztin in
Ribnitz-Damgarten;

28.8. Cäcilia Wilde,
niedergelassene Ärztin in
Torgelow;

28.8. Dr. med. Volker Bohlscheid,
ermächtigter Arzt in 
Neubrandenburg;

29.8. Dr. med. Birgit Marquardt,
niedergelassene Ärztin in
Greifswald.

60. Geburtstag

6.8. Dr. med. Peter Schwanitz,
ermächtigter Arzt in
Rostock;

16.8. Gertrud Schwarz,
niedergelassene Ärztin in
Neustrelitz.

65. Geburtstag

1.8. Dr. med. Horst Conradt,
niedergelassener Arzt in
Rostock;

2.8. Ingrid Kornfeld,
niedergelassene Ärztin in
Grammendorf;

15.8. Dr. med. Marianne Pardeyke,
niedergelassene Ärztin in
Bützow;

24.8. Dr. med. habil. Ilona 
Rjasanowski,
Einrichtungsärztin in
Karlsburg;

27.8. MR Dr. med. Gerhard Schulz,
niedergelassener Arzt in
Krakow am See.

Wir gratulieren allen Jubilaren auf das herzlichste und wünschen ihnen beste Gesundheit und allzeit gute Schaffenskraft!

Bernhard Scholz ist nun 75 Jahr´
Von Ingolf Otto
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Wer soll das bezahlen?

Von Dieter Kreye

Eigentlich sollte dieses eine Glosse
werden. Aber es stellt sich schon
beim Untertitel die Frage, wer könn-
te denn mit diesen „Dienern“ ge-
meint sein?
Zum Anlass: Der Finanzausschuss
des Bundesrates (neun CDU- und
fünf SPD-Mitglieder sowie ein CSU-
und ein parteiloses Mitglied) hat
gefordert, die geplante Abschaffung
des GOÄ-Abschlages zum 1. Januar
2007 auszusetzen. Begründung:
Die 100 Prozent entsprächen nicht
der allgemeinen Einkommensent-
wicklung. Außerdem würden da-
durch Gemeinden plus Länder plus
Bund gleich Staat jährlich mit 6,5
Mio. Euro belastet.
Erster Gedankenstrich: 36 Stunden
George „Dappeljuu“ Bush kosten
eben diesen Staat zunächst geplante
12, später 20 (tatsächlich dann wie
viele?) Mio. Euro. Für „einen Besu-
cher“ mehr als das Dreifache als für
die gesamte beamtete ostdeutsche
Staatsdienerschaft. Hinkt der Ver-
gleich oder wurde noch nicht
nachgerechnet?
Zweiter Gedankenstrich: Beamte-
te Staatsdiener haben natürlich
diese „Mehrbelastung“ ausgerech-
net. Aber zur Ehrlichkeit gehört die
ganze Wahrheit: Nicht nur der Staat
zahlt mehr, auch die Patienten und
vor allem deren Versicherungen.
Und in der Folge zahlen Ärztinnen
und Ärzte auch mehr Steuern: ca.
5,2 Mio. Euro Einkommenssteuer
zzgl. 0,28 Mio. Euro Solidaritätszu-
schlag. Bleibt eine Mehrbelastung
für den Staat von netto ca. einer
Mio. Euro für den gesamten „Os-
ten“, an dem diese Republik unter-
zugehen droht? Wieviel kosten uns
eigentlich die im „Osten“ nach wie
vor überdimensional besetzten Ver-

waltungen oder hinkt auch dieser
Vergleich?
Dritter Gedankenstrich: Apropos
Besetzung – fehlende beamtete
Staatsdiener wurden entgegen allen
Einkommensverhältnissen mit der
„Buschzulage“ in den Osten geholt.
Vierter Gedankenstrich: Die Ein-
richtung von Lehrstühlen für All-
gemeinmedizin an allen Universi-
täten haben bereits vor Jahren die
Kultusminister gefordert und da-
mit zur Staatsaufgabe erklärt. Weil
der Staat vielerorts seiner Selbstver-
pflichtung nicht nachkommt,
stellt unsere KV als Anschub für
den Lehrstuhl in Rostock jährlich
0,4 Mio. Euro zur Verfügung. Und
Minister Metelmann hat gewettert,
dass dieses nicht auch noch für
Greifswald geschieht (…). Die Ärz-
tinnen und Ärzte, insbesondere in
den neuen Bundesländern, haben
sich in der Vergangenheit – das
mag an ihrer Sozialisierung liegen –
zweifelsfrei als treue, aber freibe-
rufliche Staatsdiener erwiesen.
Fünfter Gedankenstrich: Inzwischen
wurden die Chancen des Wirtschafts-
zweiges Medizin entdeckt. Aber
leider gehen dieser Branche zuneh-
mend die Motoren aus. Ärztemangel
wird immer offensichtlicher. Diesen
ausgerechnet mit Zementierung
der Unterfinanzierung bekämpfen
zu wollen, können bestenfalls Ideo-
logen versuchen. Aber darf man der
Mehrheit von zehn „schwarzen“
Ministern im Finanzausschuss (sie-
he oben) überhaupt Derartiges un-
terstellen? In anderen Wirtschafts-
zweigen werden Fördermittel an
den Unternehmenswünschen und
nicht an den Einkommensverhält-
nissen orientiert. Hinkt dieser Ver-
gleich oder haben wir unser Unter-
nehmertum zu sehr hinter dem
Staatsdienerwesen versteckt?

Nun ist die GOÄ für uns sicherlich
nicht das rettende Ufer, aber alle-
mal ein außerordentlich wichtiger
Leuchtturm. Schaut man auf das
Handeln der politisch Verantwort-
lichen, ist nur eine Schlussfolge-
rung möglich – ärztlicher Nach-
wuchs ist unerwünscht. Unter dieser
politischen Linienvorgabe müssen
wir unseren KV-internen Förderka-
talog noch einmal ernsthaft über-
denken. Wir müssen uns entschei-
den: Staatsdiener oder freiberuf-
liche Unternehmer zu sein.

Nachwuchs nicht gewollt!?
– Gedanken über den Wert unterschiedlicher Staatsdiener –

Amerika zu Gast bei Freunden

Wer hätte jemals gedacht, dass der
amerikanische Präsident nach Meck-
lenburg-Vorpommern kommt?
Ich glaube, er wusste bis vor ein paar
Tagen noch gar nicht, wo es auf der
Landkarte zu finden ist. Ich nehme
ihm das jedenfalls nicht übel.
Trinwillershagen musste ich auch
erst auf der Karte suchen.
Doch dass er gleich so viele Leute
zum Grillen mitbringen muss, wo
Angela nur ihn und seine Frau
eingeladen hat, das ist üppig. Da
reist er gleich mit drei Flugzeugen
an – immerhin mit 600 Leuten im
Gefolge.
Vielleicht dürfen dafür die Trinwil-
lershagener zum Gegenbesuch kom-
men. Dann essen „1377“ Rinder-
steaks auf Georges Ranch. 
Aber was wird “Das” kosten  ...?
Unsere Kanzlerin weiß ja auch noch
nicht so richtig, aus welchem Port-
monee sie ihre „Rustikale Familien-
feier“ bezahlen soll.
Nur verstehe ich nicht, wo das Feu-
erwerk geblieben ist? Es hieß doch
immer, der Bush-Besuch liefert den
Zündstoff dazu. Schwester Lissi
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Die KV – Eine runde SacheDie KV – Eine runde Sache

D
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Liebe Mitglieder der
Kassenärztlichen Vereinigung!

Wir möchten Sie wieder ganz herzlich zu einer besonderen
Veranstaltung

„Ihre KV einmal anders“
am 6. Oktober 2006, 14 Uhr

in die Neumühler Straße 22 in Schwerin einladen.

Unter dem Motto „Die KV – eine runde Sache“ nehmen wir uns
nicht nur Ihrer persönlichen Fragen an. Wir sorgen auch für Ihr
leibliches Wohl, werden Sie musikalisch überraschen, und wenn Sie im
Anschluss an diese Veranstaltung Ihren Aufenthalt in der Landeshauptstadt
verlängern, vielleicht das Schloss oder unser Theater besuchen möchten oder
ein Hotelzimmer benötigen, stehen wir gern unterstützend und beratend zur Seite.

Eine persönliche Einladung folgt.

Ihre KV-Mitarbeiter
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Greifswald
Kreisstelle:
Wolgaster Straße 1,
17489 Greifswald,
Tel. (0 38 34) 89 90 90
Fax: (0 38 34) 89 90 91
Dr. med. Bernd Streckenbach
Praxis:
Tel.: (0 38 34) 8 04 40
Fax: (0 38 34) 80 44 41

Güstrow
Kreisstelle:
Rövertannen 13,
18273 Güstrow,
Tel. (0 38 43) 21 54 43
Fax: (0 38 43) 21 54 43
Dr. med. Stefan Duda
Praxis:
Tel.: (0 38 43) 68 10 52
Fax: (0 38 43) 68 10 53

Ludwigslust
Kreisstelle:
Gartenstraße 4,
19303 Tewswoos,
Tel. (03 87 59) 30 40
Fax: (03 87 59) 3 04 44
Dr. med. Hans-Jürgen Neiding
Praxis:
Tel.: (03 87 59) 30 40
Fax: (03 87 59) 3 04 44

Malchin
Kreisstelle:
Heinrich-Heine-Str. 40,
17139 Malchin,
Tel. (0 39 94) 63 28 35
Fax: (0 39 94) 63 28 35
Dr. med. Andreas Richter
Praxis:
Tel.: (0 39 96) 12 04 99
Fax: (0 39 96) 17 48 80

Neubrandenburg
Kreisstelle:
An der Marienkirche,
17033 Neubrandenburg,
Tel. (03 95) 5 44 26 13
Fax: (03 95) 5 44 26 13
MR Jörg Tiedemann
Praxis:
Tel. Praxis: (03 96 03) 2 03 33
Fax privat: (03 95) 3 69 84 81

Neustrelitz
Kreisstelle:
Friedrich-Wilhelm-Str. 36,
17235 Neustrelitz,
Tel. (0 39 81) 20 52 04
Fax: (0 39 81) 20 52 12
Dr. med. Peter Schmidt
Praxis in Waren: 
Tel.: (0 39 91) 73 26 99
Fax: (0 39 91) 73 26 99

Parchim
Kreisstelle:
Am Buchholz 11,
19370 Parchim,
Tel. (0 38 71) 21 39 38
Fax: (0 38 71) 21 39 38
Dr. med. André Bläser
Praxis:
Tel.: (0 38 71) 22 62 29
Fax: (0 38 71) 72 77 75

Pasewalk
Kreisstelle:
Prenzlauer Str. 27,
17309 Pasewalk,
Tel. (0 39 73) 21 69 62
Fax: (0 39 73) 21 69 62
Dipl.-Med. Jürgen Pommerenke
Praxis:
Tel.: (0 39 73) 44 14 14
Fax: (0 39 73) 43 15 14

Rostock
Kreisstelle:
Paulstraße 45-55, 18055 Rostock,

Tel. (03 81) 4 56 16 81
Fax: (03 81) 4 56 16 81
Dipl.-Med. Thomas Hohlbein
Praxis:
Tel.: (03 81) 3 11 14

Schwerin
Kreisstelle:
Neumühler Str. 22,
19057 Schwerin,
Tel. (03 85) 7 43 13 47
Fax: (03 85) 7 43 12 22
Dipl.-Med. Siegfried Mildner
Praxis:
Tel.: (03 85) 3 97 91 59
Fax: (03 85) 3 97 91 85

Stralsund
Kreisstelle:
Bleistr. 13 A,
18439 Stralsund,
Tel. (0 38 31) 25 82 93
Fax: (0 38 31) 25 82 93
Dr. med. Andreas Krüger
Praxis:
Tel.: (0 38 31) 49 40 07

Wismar
Kreisstelle:
Lübsche Str. 146,
23966 Wismar,
Tel. (0 38 41) 70 19 83
Fax: (0 38 41) 70 19 83
Dr. med. Peter-Florian Bachstein
Praxis:
Tel.: (0 38 41) 72 88 31

IHRE ANSPRECHPARTNER
IN DEN KREISSTELLEN DER KVMV:
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